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EINFACHER BEBAUUNGSPLAN -EURQPASSTRASSE/STADTHALLE

BEGRÜNDUNG

1. ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG

DeLstadLNUrtingen kommt sowohl planungsrechtlich nach Regionalplan als
tatsächlich die Funktion eines Mittelzentrums zu. Die Stadt ts't "da he'r

verpflichtet, zur ^Erfüllung ihrer Aufgabe entsprechende" "Infrastruktur
e!nric.htljng.en-b_ereitzustellen- sie hat_daher dafür Sorge "zu" ~tragen,~*daß"die

geeigneten Nutzflächen diesen Funktionen vorbehalten werden.

Seit geraumer Zeit ist eine Tendenz feststellbar, insbesondere in Geschäfts-,
auch in Buroräumen Vergnügungsstätten einzurichten. Diese fendlenz'ist

ypn^ grundsätzlicher, städtebaulicher" Problematik, weil sich" "durch "s'oTche
negative Strukturveränderungen im Einzelhandel ergeben'oder

nachteilig^ Einflüsse auf das Mietpreisgefüge von Büro-'und'Geschäftsflächen
Verdrängungswettbewerb auftreten können. -De~r ""einfache

Bebauur!gsPlan . 'Europastraße/Stadthalle' wirkt "dieser "stadtstmkUjreN
Entwicklung entgegen.

2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Das Plangebiet wird begrenzt

jm Norden: Flst. -Nr. 87 (Europastr.)
jm Osten: Flst. -Nr. 96 (Steinenbergstr.)
jm Süden: Flst. -Nr. 107, 108 (Heiliflkreuzstr.
im Westen: Flst. -Nr. 107/9

BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE

FcüLdas^Geblet:. :lelten-"der2eit, die. Festsetzungen des Baulinienplanes
i-Heiligkreuzstraße-Uhlandstraße' vom 21. 07. 1893.

4. BESTAND INNERHALB DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES

?oafsn^anngeb;et. lle9Lim. ^ordllchen^.Teil der Kernstadt Nürtingens. In ihm
£efLnde^slc:h-ein, ~Geschäftshaus mit'angeschlossenem '"Parkhaa;uso'u^d "die'

i. Eine weitere bauliche Entwicklung ist im~G~roßen un^'Ganzen'wed^



beabsjchtigt noch möglich. Von seinen Nutzungsstrukturen her ist das Gebiet
Kerngebiet zuzuordnen.

BESTAND UND PLANUNGEN UNMITTELBAR AUSSERHALB DES
PLANGEBIETES

Nördlich des Gebietes, jenseits der Europastraße als einem Teilabschnitt des
]s, _ befindet sich ein derzeit unter städtebaulichen" und

strukturellen Gesichtspunkten noch ungeordnetes Areal, welches
>- und gewerbliche Nutzungen aufweist. Insbesondere

Nutzungsaufgabe eines Gärtnereibetriebes besteht dort~das'Erfo^der'nrs de7
eines Bebauungsplanes. Die Planung ist eingeleitet.

Auch im Westen des Plangebietes herrschen derzeit sehr heterogene Bau- und
Nutzu, n.9sstrukLuren.. , vor-, . Neben _einer" größeren;"'''"gewerblicher

findet sich dort ein Gemisch aus Geschäfts-", " Büro-"und
sonstigen^ Dienstleistungsnutzungen in überwiegend historischen Gebiuden"

ist ebenfalls eine planungsrechtlich abgesicherte Neuordnuna einaeleTt
u. a. die Errichtung eines Einkaufszentrums ermöglichen soll. " ° -^---

lm. suden 9I-enzen- die Freiflächen des Jorderyplatzes und Ausläufer der
^lgentlichen Einkaufszone. der Innenstadt an das'Plangebiet." Hie-r'"gelten die

ües einfachen Bebauungsplanes 'SchloßberQ', o~welche7
nutzungsrechtliche und gestalterische Aspekte'regelt. ----''. ° '

lm-P_sten_finden SLC h neuere bauliche Strukturen mit Geschäfts-, Hotel- und
\- , Für, dieses Gebiet gilt der Bebauungsplan"''Hemgkreuz"-

6Eur_opas. tr-1;' /echtsskräftig seit 19. n . 1988, -der-''Tmo"wesentlich?nl ^em
festsetzt.

EINFÜGEN IN VORBEREITENDE PLANUNGEN

Der... se.it-_3l-12-l985. 9ültige Flächennutzungsplan 1975-1990 für den
aum Nürtingen stellt för das Plangebiet 'Gemischte" Baufiächen'

3='LgeradeJn_der Aufstellung befindliche Flächennutzungsplan ~i99Ö"-2Öob
^Lrd. -diese_Aussa9e übernehmen. Der Bebauungspla'n-'isto"s'omit'"aus''de/m
Flächennutzungsplan entwickelt.

7. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN

??n B!bhauil näspl^no hat. JJen-charakter eines. einfachen Bebauungsplanes gem.
LAbs-2,.. Ba.uGB_und. enthält ?.usschließlich-Festset2ungenaTu^"X'fül(/e/-

baullchen. Nutzun9 9em- §9 Abs-1 N'--1 BauGB~i. V. mrd e7iv auaNVO^U99%Ers^/r

De'L.PLan-setzLals Nutzungsart das Kerngebiet gern §7 Abs. 1 BauNVO 1990
und schließt von der allgemeinen Zula'ssigkeirf olgend'e'Nutzu'ngen'aus1 :'

- Vergnügungsstätten: Die Begründung des Ausschlusses von
Vergnügungsstätten aus dem Katalog der
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- Tankstellen;

sonstige Wohnungen:

^9et',n,e^t2^SSLgen. Nutzun9en entspricht dem
1 dieser Begründung.

^&nü der^r 2ugeord-neten Funktionen als
_un_d , Versorgungszone "für"" die

BeY.olkeru.ng^sowie -de7°his^7isch bedl inQtue'^
mtt lvenb^8»eh;"'deLKlmsted'fN orti^uenns8T^
^an.. :-:bestrebt' .. . cf. iese möglichst0 '"'vom
Kns;e^.1indlvidua>rverkeh^"^uha^
Dna^Lt. btst;J,ndeiedlglich nochl die_M'ÖgricK^ilt;
^nnpdeTr. im

c. 
?en^ngron2~ende"nw EU^Pasl t^^^

^nh%^nkTJ^a.n^sfe deln:'Da'iedoc^^f1 adS
^?eratJ ein9pe9eTn^Leg. ende^:^ut^

elne Tankste"e.. existiert"'und"'"eine
^^ ^el^r"'N^^^
^ZehnS^- ̂ . "nlch.t,.. unerh^"^"

_führen würde, ist" die
S"n9 für das f'lan9ebiet'"a^gesochlos's°esnc
?ie. zu>lassiQkeit von Wohnungen in diesem
^m.gebiet'^ann Jolr dve'm"UHgn^rgrnunadlesdeeS
Geb.otes . der, _Konlliktb. ewältig ungLGnach't lubefuüersi°äL^ie£lD l;^w?ff vn°rchhat"d^

i^insbesondere das rund um'd'ie"
?her^fn?leB ^kSJW u?ie^audmha!;°e^tehnnnAubze^Ttart ung°en:"°sc?":usl"a;;e^°t

10. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME ANDERER PLANUNGEN
- entfällt -

11. MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG

11. 1 KOSTEN UND FINANZIERUNG

&.^8^'nea"KOS?an murt d^seunnsetB^9", d;,es"eL P'-""8sr-ht"chen
Entwicklungen heurvorge'raufen"^erdae'^em Bebauun9splan . kein'e""'bauiichen

11. 2 BODENORDNENDE MASSNAHMEN

^^SSI. a,^< ̂ ^ ̂  ^



11. 3 ENTSCHÄDIGUNGSPFLICHT GEM. BAUGB/3. TEIL/2. ABSCHNITT

JiSSS? SrS^^^Sa^^=

Nürtingen, den 20. 10. 1994

Kruse
Amtsleiter


